
Anlage 2.1 
 
Anregungen aus der Öffentlichkeit (Offenlage)  
 
 
1. Herr und Frau Sch. aus Meckenheim mit Schreiben vom 26.11.2011 
 
 Beschlussvorschlag 
 Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
 Abwägung und Begründung 
 Aus Sicht der öffentlichen Belange erscheint die Anregung zur Verbesserung des 

Fußwegesystems durchaus sinnvoll. Es ist jedoch zu bedenken, dass auf der Strecke 
von der Bonner Straße bis zur Merler Straße viele Privatgrundstücke bis an den 
Swistbach heranreichen. Aus Sicht der privaten Grundstückseigentümer ist davon aus-
zugehen, dass kein Interesse besteht, in die internen rückwärtigen Gartenbereiche die 
Öffentlichkeit  über einen öffentlichen Fuß-/ Radweg hineinzuholen. Probleme zusätzli-
cher Verlärmung durch Mofafahrer, der Sicherheit durch wenig kontrollierbare Wege-
abschnitte, der Nutzung als „Hunde-Rennbahn“ sowie weitere Störungen der privaten 
Gärten müssen als Beeinträchtigung der privaten Belange eingestuft werden. Es ist 
deshalb nicht davon auszugehen, dass die Eigentümer eine entsprechende Wegepar-
zelle für die öffentliche Nutzung zur Verfügung stellen.  

 Da eine Umsetzung dieser Anregung nicht möglich erscheint, wird der Anregung nicht 
entsprochen. 

 
 
2. Herr B. aus Meckenheim mit Schreiben vom 02.12.2011 
 
 Beschlussvorschlag 
 Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
 Abwägung und Begründung 
 Aus Sicht der öffentlichen Belange erscheint die Anregung zur Verbesserung des 

Fußwegesystems durchaus sinnvoll. Es ist jedoch zu bedenken, dass auf der Strecke 
von der Bonner Straße bis zur Merler Straße viele Privatgrundstücke bis an den 
Swistbach heranreichen. Aus Sicht der privaten Grundstückseigentümer ist davon aus-
zugehen, dass kein Interesse besteht, in die internen rückwärtigen Gartenbereiche die 
Öffentlichkeit über einen öffentlichen Fuß-/ Radweg hineinzuholen. Probleme zusätzli-
cher Verlärmung durch Mofafahrer, der Sicherheit durch wenig kontrollierbare Wege-
abschnitte, der Nutzung als „Hunde-Rennbahn“ sowie weitere Störungen der privaten 
Gärten müssen als Beeinträchtigung der privaten Belange eingestuft werden. Es ist 
deshalb nicht davon auszugehen, dass die Eigentümer eine entsprechende Wegepar-
zelle für die öffentliche Nutzung zur Verfügung stellen.  

 
 Da eine Umsetzung dieser Anregung nicht möglich erscheint, wird der Anregung nicht 

entsprochen. 
 
 
3. Eheleute F. aus Meckenheim mit Schreiben vom 10.12.2011 
 
 Beschlussvorschlag 
 Den Anregungen wird nicht gefolgt. Der Antrag 1 entspricht nicht den städtebaulichen 

Zielen. Dem Antrag 1 wird nicht entsprochen. 
 
 Dem Antrag 2, maximal zulässige Bauhöhe auf die Firsthöhe des Nachbarhauses zu 

begrenzen, wird nicht gefolgt. Es ist dabei anzumerken, dass die im Bauvorhaben ge-



plante Gebäudehöhe nur um ca. 80 cm höher ist, so dass die im Antrag 2 genannte 
Anregung nahezu erreicht wird.  

 
 Dem Antrag 3 wird nicht gefolgt, er entspricht nicht den städtebaulichen Zielen und der 

gewünschten Gesamtgestaltung. 
 
 Abwägung und Begründung 
 
 Die in der Begründung ausführlich erläuterte Höhenentwicklung und -festsetzung zeigt, 

dass von einer Überhöhung der geplanten Gebäude gegenüber dem rechtskräftigen 
Bebauungsplan nicht gesprochen werden kann. 

 
 Das öffentliche Interesse, einen baulich markanten und städtebaulich modernen neuen 

Stadteingangsbereich zu gestalten, wird an dieser Stelle nicht in Frage gestellt. Private 
Belange, wie z. B. Verschattung (neue Bebauung liegt im Norden der vorhandenen 
Bebauung), Aussicht in den Stadt-Landschaftsraum (wird durch den bestehenden 
Rechtsplan bereits behindert), Gefühl der Einengung der bestehenden Einfamilienhäu-
ser (Entfernung zwischen dem nächstliegenden Einfamilienhaus und dem Bauvorha-
ben beträgt ca. 25 m) werden hinsichtlich der Betroffenheit keine nachhaltigen Störun-
gen oder Beeinträchtigungen gesehen. 

 
 Die Entfernung von ca. 25 m zu dem geplanten Baukörper zeigt, dass es keine Ab-

standsproblematik gibt, statt der bauordnungsrechtlich vorgesehenen 0,8 H wird ca. 2 
H eingehalten. 

 
 Der Anregung, die Höhe an dem vorhandenen Nachbarhaus zu orientieren wird nahe-

zu gefolgt. Eine Orientierung der Höhenentwicklung an den Einfamilienhäusern er-
scheint aus städtebaulichen Gründen fraglich. Die Gebäudehöhen entwickeln sich 
auch aus der Geländetypologie. Einfamilienhäuser sind in Meckenheim typischerweise 
ein- und zweigeschossig, während Mehrfamilienhäuser mit Fahrstuhlerschließung 
mindestens drei- und mehrgeschossig typisch sind. Die vier Wohnebenen fügen sich 
hier in die Situation der vorhandenen Bebauung mit ihren hoch aufragenden Dächern 
entlang der Bonner Straße ein und zeigen eine moderne Gestaltung und keine histori-
sierende Satteldacharchitektur mit vielen unterschiedlichen Giebeln und Gauben zur 
weitergehenden Dachnutzung. 

 
 
4. Herr B. aus Meckenheim mit Schreiben vom 30.12.2011 
 
 Beschlussvorschlag 
 Die Hinweise zur guten Gestaltung und die dargestellten Aspekte zur baulichen Ent-

wicklung an der Bonner Straße werden zur Kenntnis genommen. 
 Den Anregungen zur Festsetzung von Geschosszahlen, zur Höhenentwicklung und 

Massivität der Gebäude werden nach Abwägung der privaten und öffentlichen Belange 
nicht gefolgt. Es wird empfohlen, die Planung unverändert weiter zu verfolgen. 

 
 Abwägung und Begründung 
 
 Zur Höhenentwicklung der Gebäude: 
 
 In der Begründung zur 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 wird ausführlich 

unter Ziffer 3.3 Höhe der baulichen Anlagen die Festsetzungen der Höhenentwicklung 
begründet und erläutert. Es wird dabei dargelegt, dass entsprechend dem rechtskräfti-
gen Bebauungsplan in der Fassung der 9. Änderung hier Häuser mit bis zu drei Voll-
geschossen, an den Enden der Bebauung mit zwei Vollgeschossen und einem Sattel-
dach zulässig sind. Vorgesehen waren hier Bebauungen mit einer Firsthöhe von bis zu 
15,16 m über Gehweghinterkante (zulässig gemäß bisherigen Bebauungsplan 



15,25m). 
 
 Ein ganz wesentlicher städtebaulicher Aspekt ist es, den Übergang der Neubebauung 

an das südlich bestehende Nachbargebäude harmonisch zu gestalten. Aus diesem 
Grunde wurden die Trauf- und Firsthöhen des bestehenden Hauses mit TH = 173,46 
m NN, entspricht 6,30 m über Gehweghinterkante  und FH = 179,70 m NN, entspricht 
12,54 m über Gehweghinterkante (167,16 m ü. NN) ermittelt. Die anschließende Be-
bauung ist mit einer Gebäudehöhe (Attika des zurückspringenden Dachgeschosses) = 
13,6 m über dem Bezugspunkt BzPH1 (166,95 m ü. NN) geplant. Das entspricht einer 
Höhe rund 13,4 m bezogen auf den Bezugspunkt der Nachbarbebauung mit 167,16 m 
ü. NN. 

 
 Um Überhöhungen zu verhindern, wird deshalb die maximale Gebäudeoberkante 

(Oberkante Attika Dachgeschoss) mit 14,0 m beziehungsweise im nördlichen Bereich 
14,5 m festgesetzt. 

 
 Die Darlegungen zeigen also, dass von einer Überhöhung der geplanten Gebäude 

gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan nicht gesprochen werden kann. 
 
 Das öffentliche Interesse, einen baulich markanten und städtebaulich modernen neuen 

Stadteingangsbereich zu gestalten, wird an dieser Stelle nicht in Frage gestellt. Private 
Belange wie z. B. Verschattung (neue Bebauung liegt im Norden der vorhandenen Be-
bauung), Aussicht in den Stadt- Landschaftsraum (wird durch den bestehenden 
Rechtsplan bereits behindert), Gefühl der Einengung des bestehenden Einfamilien-
hauses (Entfernung zum Planungsvorhaben ca. 25 m) werden aus städtebaulicher 
Sicht aus den in Klammern ausgeführten Gründen nicht als so gravierend eingestuft, 
dass sie dem Bauvorhaben bzw. den Planungsfestsetzungen entgegen stehen. 

 
 Schwere Beeinträchtigungen der privaten Belange werden hinsichtlich der Höhenfest-

setzung der baulichen Anlagen nicht gesehen. Die Festsetzung der baulichen Höhen 
durch maximale NN-Höhen ist eindeutiger als die Festsetzung von Geschossen. Da 
die Vollgeschosse in ihrer Höhe gesetzlich nicht festgesetzt sind und neben den Voll-
geschossen auch Dachgeschosse, Staffelgeschosse, Spitzböden o. ä. zulässig sind, 
kann ein zweigeschossiges Haus im Erscheinungsbild durch Sockelgeschoss und viel-
fältige Dachgeschosse deutlich höher geplant werden. Dieses wird durch die eindeuti-
ge Festsetzung einer maximalen Gebäudehöhe eindeutig verhindert. Damit ist diese 
Festsetzung im Sinne der gewünschten Eindeutigkeit das bessere Mittel als die Fest-
setzung von Vollgeschossen. 

 
 Die geplante Höhenentwicklung wurde in der Bürgerinformationsveranstaltung durch 

Schemadarstellungen näher erläutert. Zusätzlich zu den offen gelegten Bebauungs-
plan und der Begründung wurden auf Anregung der Bürger ein Modell i. M. 1:500 so-
wie eine Ansichtszeichnung den Offenlageunterlagen beigefügt. Auf diese Weise wur-
de die geplante Höhe der Gebäude, die Art und das Maß der Bebauung im Zusam-
menhang mit der bestehenden umgebenden Bebauung eindeutig dargestellt. Aus 
städtebaulicher Sicht wird diese Situation als dem Ort entsprechend und auf keinen 
Fall zu massiv bzw. zu hoch eingestuft. Besonders deutlich wird diese Einschätzung 
auch im Vergleich zu der vorher geplanten Bebauung (auf der Grundlage der rechts-
kräftigen 9. Änderung des Bebauungsplanes), die eine ca. 80 m lange bis zu 15,16 m 
hohe geschlossene Bebauung vorsah. Stattdessen ist jetzt eine Bebauung in offener 
Bauweise, d. h. mit Abständen zwischen vier einzeln stehenden Stadtvillen geplant. Da 
eine durchgehende, höhere Gebäudefront massiver zu bewerten ist als vier einzelne 
und niedrigere Gebäude, wird die Massivität der neu geplanten Bebauung als deutlich 
geringer gewertet als die der ehemals geplanten  und nach dem rechtskräftigen Be-
bauungsplan auch möglichen Bebauung. Die Wirtschaftlichkeit spielt bei den Festset-
zungen des Bebauungsplanes keine Rolle. Allerdings trifft der Bebauungsplan Fest-
setzungen, die eine wirtschaftliche Realisierung des Bauvorhabens zulassen. Dieses 



ist auch erforderlich, da der Bebauungsplan auch realisiert werden soll. 
 
 
5. Herr F. aus Meckenheim mit Schreiben vom 06.01.2012 
 
 Beschlussvorschlag 
 Den Anregungen 1 bis 3 wird nicht gefolgt. 
 Die Hinweise Ziffer 4 werden zur Kenntnis genommen, eine Kostenbeteiligung Me-

ckenheimer Bürger an dieser Planänderung wird nicht erfolgen. 
 
 Abwägung und Begründung 
 
 1. Öffentliche Stellplätze 
 Zwei städtebauliche Aspekte sind bei der geplanten Reduzierung der öffentlichen Stell-

plätze an dieser Stelle zu berücksichtigen: 
 
 – Durch die verschiedenen Verkehrsarten und – Teilnehmer entsteht bei einer höhe-

ren Anzahl von Stellplätzen ein zunehmendes Sicherheitsproblem, das vermieden 
werden sollte. 

 – Die Umwidmung der ehemaligen Mischgebietsflächen zu Allgemeinen Wohngebie-
ten führt auch zu einem deutlich reduzierten Stellplatzbedarf an dieser Stelle. 

  Insbesondere Besucherverkehre sind bei Mischgebietsnutzungen deutlich anders 
einzuschätzen als bei Wohnnutzungen. Dieses führt zu einem wesentlich niedrige-
ren Bedarf. 

 
 Die Ausweisung von 10 öffentlichen Stellplätzen trägt diesen städtebaulichen Argu-

menten Rechnung. Eine Änderung der Planung wird deshalb abgelehnt. 
 
 2. Gebäudehöhe 
 Der geltende Bebauungsplan setzt eine bis 15,25 m hohe Bebauung fest. Vorgesehen 

ist eine 13,6 m hohe Bebauung, also eine deutlich niedrigere Höhe als bisher möglich. 
 
 Das Flachdach stellt eine in Meckenheim sehr übliche moderne Dachform dar, die hier 

als Ausdruck einer modernen Bebauung bewusst zur Anwendung kommen soll. Hier-
durch soll auch städtebaulich ein Akzent gesetzt und eine Ausdrucksform für ein mo-
dernes Meckenheim gefunden werden. 

 
 Insofern wird empfohlen, diesen Anregungen nicht zu folgen. 
 
 3. Textfestsetzungen 
 Die angeregte textliche Festsetzung erübrigt sich durch die neue Ausweisung als WA-

Gebiet. Anders als in MI-Gebieten sind gemäß § 4 Bau NVO Vergnügungsstätten we-
der allgemein noch als Ausnahme zulässig. 

 
 4. Kosten 
 Es werden alle aus der Planung entstehenden Kosten vom Investor getragen.  
 
 
6. Herr K. aus Meckenheim mit Schreiben vom 06.01.2012 
 
 Beschlussvorschlag 
 Den Anregungen wird nicht gefolgt. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 Abwägung und Begründung 
 
 Der Bebauungsplan wird aufgrund der geänderten städtebaulichen Ziele geändert. 



Hierzu liefert der § 1 Abs. BauGB die gesetzliche Grundlage. Der ehemals einge-
schossig geplante Anbau entfällt total, so dass die Bebauung und Versiegelung der 
Gartenseite gegenüber dem rechtsgültigen Plan  zu Gunsten von Gartenflächen deut-
liche reduziert wird. 

 
 Gegenüber dem Rechtsplan und der vorherigen Planung erfolgt kein direkter Anbau an 

das bestehende Haus, sondern ein in 5,5 m Abstand errichtetes  Einzelgebäude in of-
fener Bauweise. Auf diese Weise wird der bestehenden Situation Rechnung getragen. 

 
 Die Verkehrssituation auf der Mühlenstraße wird durch die Planung nicht berührt. 

Durch die Umwidmung der ehemals Mischgebietsflächen an der Bonner Straße in All-
gemeine Wohnbauflächen, erfolgt im Plangebiet eine deutliche Reduzierung der Quell- 
und Zielverkehre. Ein Schaden der Bewohner der Mühlenstraße ist deshalb nicht er-
kennbar. 

 
 
7. Herr F. aus Meckenheim mit Schreiben vom 06.01.2012 
 
 Beschlussvorschlag 
 Den Anregungen gemäß Ziffer 1 und 2 wird nicht gefolgt. 
 Der Hinweis Ziffer 3 wird eingehalten. Der Hochwasserschutz bleibt bestehen. 
 
 Abwägung und Begründung 
 
 Zu 1.: 
 Da dreigeschossige Gebäude mit Satteldach eine Firsthöhe von 15,16 m Höhe errei-

chen, setzt der bisher rechtskräftige Bebauungsplan die maximale Gebäudehöhe mit 
15,25 m fest. 

 
 Die 10. Änderung des Bebauungsplanes setzt eine um ca. 1 m niedrigere Höhe als 

Maximalhöhe fest, so dass eine Überhöhung hier nicht gesehen wird. 
 
 Das Flachdach stellt eine in Meckenheim sehr übliche und moderne Dachform dar, 

während der mediterrane Baustil eher eine für den Ort untypische Bauform und –
Gestaltung darstellt. Dieses kann das gestalterische Ziel einer kleinen Baugruppe sein, 
in einem neuen Ortseingangsbereich Meckenheim erscheint diese Gestaltungsform 
aus städtebaulicher Sicht weniger angemessen. Die städtebauliche Zielsetzung ist es, 
mit moderner Architektur diesen Bereich an der Bonner Straße zu entwickeln. 

 
 Zu 2.: 
 Die Reduzierung der Parkplätze erfolgt auf der Grundlage der Umwidmung von Misch-

gebietsflächen in Allgemeine Wohnflächen. Dieses führt zu einer deutlichen Reduzie-
rung des Ziel- und Quellverkehrs und des privaten und öffentlichen Stellplatzbedarfs. 
Durch die Errichtung der Tiefgarage  können die meisten privaten Stellplätze hierin un-
tergebracht werden, was zu einer gravierenden Verbesserung im Gartenbereich und 
für die Nachbarschaft beiträgt. Eine direkte Betroffenheit kann hier nicht festgestellt 
werden, da der Bürger kein direkter Grundstücksnachbar ist. 

 
 Zu 3.: 
 Der Hochwasserschutz wird im Planverfahren und bei den geplanten Baumaßnahmen 

auch weiterhin berücksichtigt. 
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